
Aktuelle Situation im 
Ausländeramt

Sitzung des Ausschusses für 
Ordnungsangelegenheiten und 

Verbraucherschutz am 02.06.2022



Geflüchtete

• Ende April ca. 3.700 Geflüchtete im Kreis Mettmann

• 97 % mit ukrainischer / 3% mit anderer 
Staatsangehörigkeit

• Neuzuzug aktuell rückläufig bzw. stagnierend auf 
niedrigem Niveau



Altersstruktur

22,9%

13,5 %

Alter (von bis) Anzahl Prozent

0-10 564 22,9%

11-17 334 13,5%

18-25 211 8,6%

26-40 611 24,8%

41-50 311 12,6%

51-65 261 10,6%

65 und älter 174 7,1%

Basis: Anzahl der am 26.04.2022 erfassten Fälle



Anspruchsberechtigte
(für vorübergehenden Schutz; verkürzte Darstellung)

Grundvoraussetzung: vor dem 24.02.2022 Aufenthalt in der Ukraine

• ukrainische Staatsangehörige 

• Staatenlose und Staatsangehörige anderer 
Drittländer als der Ukraine, die in der Ukraine 
internationalen Schutz oder einen gleichwertigen 
nationalen Schutz genossen haben, und 

• Familienangehörige der vg. Personengruppen



Beurteilung der Fälle

• ukrainische Staatsangehörigkeit muss nachgewiesen 
werden

• Beurteilung anhand von Dokumenten in kyrillischer Schrift 
nicht immer eindeutig

• großzügige Regelungen für Familienangehörige

• z. B. eigener Schutzanspruch für nicht verheiratete Partner 
oder adoptierte Kinder



Nicht-ukrainische 
Drittstaatsangehörige

• Beurteilung zum Teil komplex

• u.U. Rückkehr ins Heimatland Vorrang vor 
Bleibemöglichkeiten (Erörterung / Beratung)

• Ansprüche auf Aufenthalt aus anderen 
Rechtsgründen ist zu prüfen

• ultima ratio: Hinweis auf Asylantragstellung



Registrierung

erkennungsdienstliche Erfassung

1. Erheben der Fingerabdrücke von allen zehn Fingern 
und den Händen

2. Aufnahme eines Fotos

3. Prüfen der vorgelegten Dokumente mittels 
Prüfgerät

Bearbeitungszeit pro Fall: 20-30 Minuten



Aufenthaltstitel

1. Antragstellung (per Post / E-Mail / Online / OZG-
Schnittstelle)

2. Erhebung von biometrischen Daten (erneut 
Fingerabdrücke / Passbild)

3. Ausstellen einer Fiktionsbescheinigung

4. Bestellung eines eAT

5. Abholung des eAT nach ca. 6-10 Wochen

Bearbeitungszeit pro Fall: ca. 20 - 30 Minuten



Register

• Erfassen der Daten im Fachverfahren ADVIS

• Abgleich der Daten mit dem Ausländerzentralregister

• Abgleich der Daten mit dem Einwohnermeldeamt

• Erfassen der Daten im Sharepoint (Datenquelle für 
die kreisangehörigen Städte)

• Erfassen der Daten in FREE (Fachanwendung zur 
Registrierung, Erfassung und Erstverteilung zum 
vorübergehenden Schutz)

• weiteres Register nach § 91a AufenthG?



Rechte und Pflichten

• bis 31.08.2022 ist der Aufenthalt ohne besondere 
Aufenthaltserlaubnis erlaubt

• Reiseausweis für Ausländer möglich bei geklärter 
Identität und Passlosigkeit

• Erwerbstätigkeit erlaubt (selbständige und 
unselbständige Tätigkeit)

• Wohnsitzauflage bei Erteilung der 
Aufenthaltserlaubnis durch Bezirksregierung 
Arnsberg

• Zugang zu Integrationskursen



Sonderaktion Registrierung

• vom 16.05.2022 bis 03.06.2022

• fünf PIK-Stationen des Landes

• Registrierung                                                             1. + 
2. Woche: Mo.- Do. 07:00 Uhr – 22:00 Uhr,      Fr. 07:00 
Uhr – 19:00 Uhr, Sa., So., Feiertag: 08:00 Uhr - 18:00 Uhr                                                                
3.Woche: Mo. – Fr. 08:00 Uhr – 16:00 Uhr

• Nutzung der Fraktionsräume sowie der Räume des 
Ausländeramtes

• Unterstützung von Mitarbeitenden aus dem gesamten 
Haus



Statistik
• Registrierungen innerhalb der Sonderaktion             

(Stand 31.05.): 2.219

• Registrierungen vor der Sonderaktion: 803

• Registrierungen insgesamt: 3.022



Ausblick
• Ab dem 06.06.2022: Registrierung zunächst wieder an 

einer PIK Station im Ausländeramt

• Lieferung einer zweiten PIK Station ist zugesagt

• Beantragung und Aushändigung von über 3.000 
elektronischen Aufenthaltstiteln

• Wiederaufnahme Normalbetrieb und ferienbedingte 
Notfallschalter für den restlichen Bereich



Vielen Dank!


